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Beratungsgegenstand 

Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen für die Amtsperiode 2019 bis 
2023 

Beschlussvorschlag 

Zur Aufnahme in die Vorschlagsliste der Schöffen werden folgende Personen benannt: 
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Sachbericht zur Vorlage 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat die Gemeinde in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen aufzustel-
len. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und 
sozialer Stellung angemessen berücksichtigen.  
 
Aufgrund der Mitteilung des Amtsgerichtes Osterode am Harz soll die Gemeinde Kalefeld 
für die Vorschlagsliste der Amtsgerichtsbezirke insgesamt 5 Personen benennen. 
 
Die im Rat vertretenen Fraktionen/Gruppen wurden entsprechend unterrichtet und darum 
gebeten, bis zum 15.04.2018 Personen für die Aufnahme in die Vorschlagsliste zu benen-
nen. 
Weiter wurden die Ortsräte darüber informiert, dass Ihnen gemäß § 94 Abs. 1 Ziffer 7 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ein Anhörungsrecht zusteht.  
Darüber hinaus wurde die Öffentlichkeit durch Aushänge und die Presse informiert. 
Die bisher eingegangenen Vorschläge ist der anliegenden Liste zu entnehmen. 
 
Über die Liste kann insgesamt, oder aber über jeden Bewerber einzeln, abgestimmt wer-
den.  
Die Vorschlagsliste soll mindestens 5 Bewerber enthalten. Es handelt sich um eine Min-
destzahl die überschritten werden kann. 
 
 
 

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot 
 
Mitwirkungsverbote von Mitgliedern der Gemeindevertretung, die selbst zur Aufnahme in 
die Vorschlagsliste vorgesehen sind, bestehen nicht. Die Berufung in das Schöffenamt 
ist kein unmittelbarer Vorteil, der wegen Befangenheit von der Teilnahme an der Be-
schlussfassung ausschließen würde. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
   Betrag Kostenstelle Haushaltsjahr 
Ertrag    
Aufwand    
 
Die Haushaltsmittel stehen nicht  zur Verfügung 
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